
Tagesordnung und Ergebnisse 
der 293. Sitzung des Medienrates 

am 28. August 2018 

 
 

 

TOP 1: Genehmigung der Protokolle der 292. Sitzung  
 

Die Protokolle werden ohne Änderungen genehmigt. 

 
 

TOP 2: Organisation 

 

Ohne Beschlussfassung. 
 

 

TOP 3: Zulassung und Aufsicht 
 

a) Verlängerung Zulassung Berliner Rundfunk 91.4 

 
Der Medienrat beschließt die Verlängerung der bestehenden Zulassung für die 

Veranstaltung und Verbreitung des Hörfunkprogramms „Berliner Rundfunk 91,4“ 

über die UKW-Kapazitäten 91,4 MHz Berlin Alexanderplatz, 100,9 MHz Anger-
münde/Casekow, 104,2 MHz Frankfurt (Oder)/Booßen und 102,2 MHz Cottbus-

Stadt für die Dauer von sieben Jahren. 

 

b) Vergabe 104,9 MHz Eberswalde an Radio B2 GmbH 

 

Der Medienrat erteilt der Radio B2 GmbH antragsgemäß die Zulassung zur 
Veranstaltung drahtlosen Hörfunks auf der Frequenz 104,9 MHz Eberswalde für die 

Dauer von sieben Jahren. 

 
c) Vergabe 90,2 MHz Berlin/Alexanderplatz und 99,3 MHz Frankfurt/Oder 

(Booßen) an Radio Teddy 

 

Der Medienrat erteilt der Radio Teddy GmbH & Co. KG antragsgemäß die 
Zulassung zur Veranstaltung von Rundfunk und Zuweisung auf den Frequenzen 

Berlin/Alexanderplatz 90,2 MHz und Frankfurt/Oder (Booßen) 99,3 MHz für die 

Dauer von sieben Jahren. 
 

d) Vergabe DAB+ Kapazitäten 

 
1. Der Medienrat beschließt, den Anträgen von: 

 

- Skyline Medien GmbH (93,6 JAM FM) 
- RTL Radio Berlin GmbH (104.6 RTL Berlins Hitradio) 

- Neue Spreeradio Hörfunkgesellschaft mbh (105’5 Spreeradio) 

- Landes Medien GmbH (TOP 100 Station) 
- Lokal-Radio Cottbus GmbH (Radio Cottbus) 

- Brandenburger Lokalradios GmbH (Radio Potsdam) 

- radio B2 GmbH (radio B2 SchlagerMIXX) 
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auf Erteilung einer Zulassung zur Veranstaltung drahtlosen Hörfunks in digitaler 
Technik (DAB+) in Berlin und Brandenburg stattzugeben. Die Zulassungen werden 

für die Dauer von sieben Jahren erteilt. 

 

2. Der Medienrat beschließt, den Anträgen von: 

 

- Skyline Medien GmbH (93,6 JAM FM) 
- Landes Medien GmbH (TOP 100 Station) 

- Brandenburger Lokalradios GmbH (Radio Potsdam) 

- The Radio Group GmbH (Radio Germany One) 

- radio B2 GmbH (radio B2 SchlagerMIXX) 
 

auf Zuweisung von Kapazitäten in Berlin (Kanal 7 B) zur Veranstaltung drahtlosen 

Hörfunks in digitaler Technik (DAB+) stattzugeben. Die Zuweisungen werden für 
die Dauer von sieben Jahren erteilt. 

 

3. Der Medienrat beschließt, den Anträgen von: 
 

- RTL Radio Berlin (104.6 RTL Berlins Hitradio) 

- Neue Spreeradio Hörfunkgesellschaft mbh (105’5 Spreeradio) 
- Lokal-Radio Cottbus GmbH (Radio Cottbus) 

 

auf Zuweisung von Kapazitäten in Berlin und Brandenburg (Kanal 12 D) zur 
Veranstaltung drahtlosen Hörfunks in digitaler Technik (DAB+) stattzugeben. Die 

Zuweisungen werden für die Dauer von sieben Jahren erteilt. 

 

4. Die Zulassung und Zuweisungen für die Programme 104.6 RTL, Spreeradio, 

Radio Potsdam und radio B2 SchlagerMIXX werden jeweils mit einer Nebenbe-

stimmung versehen, wonach im Falle einer gerichtlichen Entscheidung, dass MEGA 
News und/oder Sout Al Khaleej auf den Kanal 7B aufgeschaltet werden müssen, die 

Sender Radio Potsdam und radio B2 SchlagerMIXX von Kanal 7B auf Kanal 12 D 

und Spreeradio und 104.6 RTL von Kanal 12D auf Kanal 10B verlagert werden. 

 
• Zulassungsanträge MEGA Radio/MEGA News/Sout Al Khaleej 

 

Der Medienrat beschließt: 
 

1. Der Antrag der Mega Radio GmbH vom 17. Mai 2018 auf Erteilung einer 

Zulassung zur Veranstaltung des Hörfunkprogramms „MEGA Radio“ in Berlin und 
hilfsweise in Berlin und Brandenburg wird abgelehnt. 

 

2. Der Antrag der Mega Radio GmbH vom 17. Mai 2018 auf Zuweisung einer 
DAB+-Kapazität für die Verbreitung des Programms „MEGA Radio“ in Berlin und 

hilfsweise in Berlin und Brandenburg wird abgelehnt. 

 
3. Der Antrag der Top Radio für Berlin GmbH vom 17. Mai 2018 auf Erteilung 

einer Zulassung zur Veranstaltung des Hörfunkprogramms „MEGA News“ in Ber-lin 

und hilfsweise in Berlin und Brandenburg wird abgelehnt. 
 

4. Der Antrag der Top Radio für Berlin GmbH vom 17. Mai 2018 auf Zuweisung 

einer DAB+-Kapazität für die Verbreitung des Programms „MEGA News“ in Berlin 
und hilfsweise in Berlin und Brandenburg wird abgelehnt. 
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5. Der Antrag der Top Radio für Berlin GmbH vom 17. Mai 2018 auf Erteilung 
einer Zulassung zur Veranstaltung des Hörfunkprogramms „Sout Al Khaleej“ in 

Berlin und hilfsweise in Berlin und Brandenburg wird abgelehnt. 

 

6. Der Antrag der Top Radio für Berlin GmbH vom 17. Mai 2018 auf Zuweisung 

einer DAB+-Kapazität für die Verbreitung des Programms „Sout Al Khaleej“ in 

Berlin und hilfsweise in Berlin und Brandenburg wird abgelehnt. 
 

7. Der Medienrat macht sich das Votum und die Begründung dieser Vorlage und der 

als Anlage 1, Anlage 2 und Anlage 3 beigefügten Bescheidentwürfe zu Eigen und 

beauftragt die mabb mit dem Erlass der entsprechenden Bescheide. 
    

 

e) Projekt „Verfolgen statt nur Löschen – Rechtsdurchsetzung im Internet“ in 
Berlin-Brandenburg  

 

Ohne Beschlussfassung.  
 

 

TOP 4: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 

a) Jahresempfang des Medienrats 2019  

 
Der Medienrat beschließt, seinen Jahresempfang am 12. Februar 2019 zu veranstalten. 

Er beauftragt die Direktorin mit der Organisation der Veranstaltung. 

 

b) 5-Jahresbericht der mabb 2014-2019  

 

Der Medienrat stimmt den Planungen der Medienanstalt zu einem 5-Jahresbericht als 
Rückblick auf Arbeitsschwerpunkte und Projekte von mabb und Medienrat in den 

Jahren 2014 bis 2019 zu und beauftragt die Direktorin mit der Umsetzung. 

 

c) Media Convention Berlin 2019  
 

Der Medienrat stimmt der Durchführung der Media Convention 2019 zu und gibt 

hierfür Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 420.000 Euro frei. Der Medienrat 
beauftragt die mabb, geeignete medienpolitische Veranstaltungen im Land 

Brandenburg zu organisieren. 

 
 

TOP 5: Media Policy Lab 

 
Der Medienrat nimmt den Budget-, Personal- und Strategieplan zur Kenntnis und 

bittet die Direktorin, dies in die jeweilige Jahresplanung einfließen zu lassen. Der 

Medienrat stimmt einer Nachbesetzung der Leitung des MPL zu und empfiehlt, die 
Stelle vorerst auf zwei Jahre zu befristen. 

 

 
TOP 6: Förderung und Projekte 

 

a) Update Satellitenkanal 2019  
 

Ohne Beschlussfassung. 
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b) Förderkonzept Lokaljournalismus  

 

Ohne Beschlussfassung. 

 

c) Versorgungsgebiet Nordwest-Brandenburg  

 
Ohne Beschlussfassung. 

 

 

TOP 7: Anhörung: Vergabe NKL 88,4 und 90,7 MHz  
 

Ohne Beschlussfassung. 

 
 

TOP 8: Gespräch mit dem Chef der Senatskanzlei Christian Gaebler 

 
Ohne Beschlussfassung. 

 

 
TOP 9:  Bericht aus GVK und DLM  

 

Ohne Beschlussfassung. 
 

 

TOP 10: Aktuelles 

 

Ohne Beschlussfassung. 

 
 

TOP 11: Verschiedenes 

 

Keine weiteren Themen. 


